
 
 

 
Serbischer Kultur- und Sportverein  
Heilbronn e.V.  
 
 
SKSC Heilbronn ∙ Weststraße ∙ 51/1 ∙ 74072 Heilbronn 

 
 
 

Raumnutzungsvertrag SKSC Heilbronn e.V.  
 
1. Vertragsparteien 
 
Zwischen 
 
 

(nachfolgend Vermieter genannt) 

und 
 
 

(nachfolgend Mieter/in genannt) 

vertreten durch: 
 
 
Vorname/Nachname  
 
Anschrift: 
Straße und Hausnummer 
Postleitzahl und Wohnort 
Telefonnummer:  
E-Mail: 
 
wird folgende Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. 
 
2. Vertragsgegenstand 
 
Der Vermieter überlässt dem/der Mieter/in die folgenden Räumlichkeiten:  
Vereinsräumlichkeiten des SKSC Heilbronn e.V. in der Weststraße 51/1 in 74072 Heilbronn 
 
Der Vermieter übergibt die Räumlichkeiten in gereinigtem, bau- und einrichtungstechnisch  
einwandfreiem Zustand und mit der von der/die Mieter/in gewünschten Ausstattung 
(Veranstaltungstechnik, Präsentationstechnik, sowie evtl. Bestuhlung gemäß beiliegendem  
Bestuhlungsplan). 
 
Der/die Mieter/in ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behandeln  
und sie im ursprünglichen baulichen Zustand zurückzugeben. 
  

Raumnutzungsvertrag  
SKSC Heilbronn e.V. 

+49 7131/80730  
 

Sksc.heilbronn.ev@gmail.com 
 

Formular 
Organisation 
Telefon  
 
E-Mail 
 

Serbischer Kultur- und  
Sportverein Heilbronn e.V.  
 
Weststr. 51/1 
74072 Heilbronn 
Deutschland 
 
Lieferverkehr: 
Weststr. 51/1  
Parkplatz Ordnungsamt 
Anlieferung über  
Frankfurter Str.  
 
Telefon +49 7131 80730 
Website: skscheilbronn.de 
 
 
Vorstand und Hauptausschuss: 
 
Aleksandar Stevovic, 
1. Vorsitzender des Vorstands 
 
Sasa Radovojevic 
1. Vorsitzender des Vorstands 
 
Sreten Tojic 
Schatzmeister 
 
Dusko Voskar 
Generalsekretär 
 
Mirjana Stanisic 
Dusanka Ilic 
Mario Sedlak 
Danko Zigic 
Miodrag Nikic 
Daniele Fazzari 
Boris Sipovac 
Drago Kljecanin 
Dejan Jankovic 
Jelena Sedlak 
Miroslav Zovkovic 
 
 
Bankverbindung 
 
Deutsche Bank AG Heilbronn 
SWIFT: DEUTDESS620 
IBAN: 
DE83 6207 0024 0091 0109 00 



 
Das Nutzungsverhältnis beginnt am____________, um__________Uhr und endet 
am____________, um__________Uhr. 
 
Die Überlassung des Raums erfolgt zur Durchführung folgender Veranstaltung: 
 
 
 
3. Nutzungsbedingungen und Hausordnung 
 
Der nachfolgende Raumnutzungsvertrag ist nur in Zusammenhang mit den 
Nutzungsbedingungen sowie der Hausordnung und ggf. weiteren relevanten Dokumenten gültig. 
Der Vermieter versichert, diese Unterlagen vor Vertragsunterzeichnung zugänglich gemacht zu 
haben. Der Vermieter verweist hier auf die frei zugänglichen Dokumente auf der öffentlichen 
Website des Vereins – skscheilbronn@gmail.com. Der/die Mieter/in versichert die Ordnungen 
vor Vertragsunterzeichnung zur Kenntnis genommen zu haben und bestätigt mit seiner 
Unterschrift für sich und alle Teilnehmer/innen an.  
 
Eine Nutzungsberechtigung entsteht erst mit Unterzeichnung des Vertragsformulars durch beide  
Vertragspartner. Der Vermieter ist grundsätzlich bestrebt, Anfragen entsprechen zu können. Ein  
Anspruch auf Raumnutzung besteht jedoch nicht. Der/die Mieter/in erhält mit Abschluss des  
Nutzungsvertrages das Recht, die zugewiesene Räumlichkeit zum im Vertrag ausgewiesenen 
Zweck innerhalb der vereinbarten Dauer zu nutzen.  
 
4. Nutzungsgebühren, Mietpreis 
 
Für die Überlassung der Räumlichkeit zum vereinbarten Termin und für den genannten Zeitraum 
ist ein Entgelt in Höhe von____________________€ zu zahlen. Es erfolgt die Zahlung einer 
Kaution in Höhe von 500,00 €. Die Kaution ist spätestens bis zum  _____________________ 
entweder in Bar zu übergeben, oder auf das vom Vermieter benannte Konto zu überweisen. Der 
Geldeingang muss für den Vermieter spätestens zum vereinbarten Termin zur Zahlung ersichtlich 
sein. Er hat das Recht die Vermietung außerordentlich zu kündigen, sollte die 
Zahlungsvereinbarung von Seiten des/der Mieter/in nicht eingehalten werden. 
 
Der/die Mieter/in hat die Möglichkeit für eine Pauschale i.H.v. 50,00 € eine Reinigung nach der 
Veranstaltung durch den Vermieter zu beauftragen. Die Vereinbarung dazu kann auch nach der 
Veranstaltung erfolgen, spätestens jedoch bei der Übergabe der Räumlichkeiten an den 
Vermieter. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall über die Verrechnung und Rückgabe der 
Restsumme Kaution abzgl. Betrag zur Miete. Anfallende Kosten für Reinigung aufgrund nicht 
eingehaltener Vereinbarung des/der Mieters/in zur Übergabe der Räumlichkeiten an den 
Vermietung werden nach Aufwand gesondert in Rechnung gestellt. 
  
Für die Bereitstellung weiterer technischen Ausstattung werden die Kosten gemäß beiliegender 
Preisliste abgerechnet.  
 
Für alle weiteren Vertragsbedingungen gelten die generellen Bedingungen unter 
www.skscheilbronn.de 
 
 

 
 

    

Ort, Datum  Unterschrift Mieter/in  Unterschrift Vermieter 
 
 

http://www.skscheilbronn.de/

